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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
 
Der Abstimmungsleiter des Landkreises Eichstätt  

142 Bekanntmachung der Sitzung des Abstimmungs-
ausschusses zur Feststellung des endgültigen Ergebnisses 
des Volksentscheids zum Nichtraucherschutz im Kreis 
Eichstätt  

Der Abstimmungsausschuss tritt 
am Dienstag, den 06. Juli 2010, um 15.00 Uhr 

im Landratsamt Eichstätt, 
85072 Eichstätt, Residenzplatz 1, 

I. Stock, Zi.Nr. 101 (Großer Sitzungssaal) 
zusammen. 

In dieser Sitzung wird das Abstimmungsergebnis des Volksent-
scheids zum Nichtraucherschutz im Landkreis Eichstätt festgestellt 
(Art. 78 Abs. 2 Landeswahlgesetz – LWG, § 69 Abs. 6 Landeswahl-
ordnung – LWO). 

Die Sitzung ist öffentlich; der Zutritt zu dieser Sitzung ist jeder-
mann gestattet (Art. 8 Abs. 1 Satz 1 LWG). 
Eichstätt, 28.06.2010 
gez. Georg  S t a r k ,  Abstimmungsleiter 
 
 
143 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt von 02.07.2010 bis 03.07.2010 im Raum 
Beilngries eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Esplanade 27, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 
 
 
144 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 13.07.2010 im Raum Großmehring eine 
Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Esplanade 27, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 
 
 
145 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 14.07.2010 im Raum Großmehring eine 
Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Esplanade 27, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

A M T S B L A T T  
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Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 
 
 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 
 
 
146 Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der 

Stadt Eichstätt für die Stadtteile Eichstätt, Landersho-
fen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg, Wasserzell und 
Wintershof (Entwässerungssatzung-EWS) vom 
25.06.2010 

Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 
der Gemeindeordnung, Art. 41b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Was-
sergesetzes erlässt die Stadt Eichstätt folgende Entwässerungssatzung-
EWS: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Sat-
zung eine Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung für die 
Stadtteile Eichstätt, Landershofen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg, 
Wasserzell und Wintershof. 

(2) Art und Umfang der Entwässerungsanlage bestimmt die Stadt. 
(3) Zur Entwässerungsanlage gehören auch die im öffentlichen 

Straßengrund liegenden Grundstücksanschlüsse bis zur Grenze der 
anzuschließenden Grundstücke. 

§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit 
rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlasse-
nen Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren ding-
lich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung: 

Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst 
in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließt. 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser einschließlich 
Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das 
menschliche Fäkalabwasser. 
Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Re-
genwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke, wie z.B. Re-
genbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 
Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von 
Schmutzwasser. 
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt. 

Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von 
Niederschlagswasser. 
Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Ka-
nälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer. 
Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle)  sind die Leitungen 
vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines 
Grundstücks, die dem Ab leiten des Abwassers dienen, bis ein-
schließlich des Kontrollschachts. 
Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasser-
abflusses und für die Entnahme von Abwasserproben. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässerungsan-
lage einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auf solche 
Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen werden. Der Grund-
stückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Stadt. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 

ohne weiteres von der öffentlichen Entwässerungsanlage 
übernommen werden kann und besser von demjenigen 
behandelt wird, bei dem es anfällt; 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 
möglich ist. 

(4) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, 
wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Sied-
lungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, 
soweit die Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Nieder-
schlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die Stadt kann hiervon 
Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Nie-
derschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, be-
baute Grundstücke an die öffentliche Entwässerungsanlage anzu-
schließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch 
unbebaute Grundstücke an die öffentliche Entwässerungsanlage anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anla-
gen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder 
vorübergehend vorhanden sind. 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwas-
sereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss 
der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt 
sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-
forderung durch die Stadt innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzu-
stellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-
wasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle 
Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
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§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzu-
reichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung 
berechtigt oder verpflichtet, so kann die Stadt durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden von der Stadt hergestellt, 
angeschafft, verbessert, erneuert, verändert, beseitigt und unterhalten. 
Die Stadt kann, soweit die Grundstücksanschlüsse nicht nach § 1 Abs. 
3 Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, auf Antrag zulassen oder 
von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den 
Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, anschafft, verbes-
sert, erneuert, verändert, beseitigt und unterhält; die §§ 10 mit 12 
gelten entsprechend. 

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal 
anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstückseigentümer 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die 
Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbau-
werken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, 
soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nach den aner-
kannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten 
und zu ändern ist. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grund-
stückskläranlage zu versehen, wenn das Abwasser keiner Sammel-
kläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem 
anzuschließenden Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kon-
trollschacht vorzusehen. Die Stadt kann verlangen, dass anstelle oder 
zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 

(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann die Stadt 
vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebean-
lage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese 
Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer den 
Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des 
Kanalsystems nicht möglich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat 
sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 
geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Ferti-
gung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 
1:1000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen 
der Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 2 die 
Grundstückskläranlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Ent-
wässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf 
Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- 
und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlen-
höhen, Querschnitte, Gefälle und Material der Kanäle, 
Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 
- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner 

auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst 
werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmateri-
als, der Erzeugnisse, 

- die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten 

bestimmten Abwassers, 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-

lung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisa-
tion, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen, durch den 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehand-
lung beabsichtigten Einrichtungen. 

Die Pläne haben den bei der Stadt aufliegenden Planmustern zu 
entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und Plan-
fertigern zu unterschreiben. 
(2) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässe-

rungsanlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen, ist das 
der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Andernfalls setzt die Stadt dem Bauherrn unter Angabe 
der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten 
Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt be-
gonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbeson-
dere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt 
durch die Zustimmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann die Stadt 
Ausnahmen zulassen. 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-

lage 
(1) Die Grundstückseigentümer haben der Stadt den Beginn des 

Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsar-
beiten oder des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen 
und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr 
in Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn 
innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Stadt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Alle Lei-
tungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt 
werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen. 
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(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist 
durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung der 
Mängel ist der Stadt zur Nachprüfung anzuzeigen. 

(5) Die Stadt kann verlangen, dass die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb genommen wer-
den. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig gemacht 
werden, dass seitens des vom Grundstückseigentümer beauftragten 
Unternehmers eine Bestätigung über die Dichtigkeit und Funktionsfä-
higkeit der Anlagen vorgelegt wird. 

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch die Stadt befreien den Grundstücks-
eigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

§ 12 
Überwachung 

(1) Die Stadt ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen je-
derzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen und Messungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn die Stadt sie nicht selbst unterhält. Zu diesem 
Zweck sind den Beauftragten der Stadt, die sich auf Verlangen aus-
zuweisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewäh-
ren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstücks-
eigentümer werden davon vorher möglichst verständigt; das gilt nicht 
für Probeentnahmen und Abwassermessungen. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu 
unterhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von 
zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzu-
stand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit untersuchen 
und festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. Über die durchgeführ-
ten Untersuchungen und über die Mängelbeseitigung ist der Stadt eine 
Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Die 
Stadt kann darüber hinaus jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand ge-
bracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der öffentlichen Entwässerungsanlage und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt. 

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zuge-
führt, kann die Stadt den Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit 
für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach 
Art. 41c des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vorliegt und die 
danach vorgeschriebenen Überwachungseinrichtungen - insbesondere 
in Vollzug der Abwassereigenüberwachungsverordnung vom 9. De-
zember 1990 (GVBl S. 587) in der jeweils geltenden Fassung - einge-
baut, betrieben und für eine ordnungsgemäße städtische Überwachung 
zur Verfügung gestellt werden. 

(4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an 
den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbe-
handlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen. 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für 
die Benutzer der Grundstücke. 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Betrieb zu set-
zen, sobald ein Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen ist; das gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, sobald 
die Abwässer einer ausreichenden Sammelkläranlage zugeführt wer-
den. Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind, wenn sie 
den Bestimmungen der §§ 9 und 11 nicht entsprechen, in dem Umfang 
außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück an die öffentliche 
Entwässerungsanlage anzuschließen ist. 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regen-
wasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden 
kann, bestimmt die Stadt. 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht 
eingeleitet oder eingebracht werden, die 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-
sundheit beeinträchtigen, 

- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die ange-
schlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen, 

- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behin-
dern oder beeinträchtigen, 

- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtneri-
sche Verwertung des Klärschlamms erschweren oder ver-
hindern oder 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-
wässer, auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, 

Benzol, Öl 
2. Infektiöse Stoffe, Medikamente 
3. radioaktive Stoffe 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers 
führen, Lösemittel 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstun-
gen, Gase oder Dämpfe verbreiten können 

6. Grund- und Quellwasser 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, 
Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, 
Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Si-
lagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke 

9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehand-
lungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen und 
Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur 
Beseitigung der Fäkalschlämme 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder ei-
ner krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgut-
verändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, 
wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasser-
stoffe, polycyclische Aromaten, Phenole. 
Ausgenommen sind 
a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 

der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und deren 
Einleitung die Stadt in den Einleitungsbedingungen 
nach Absatz 3 zugelassen hat; 

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach Art. 41c 
des Bayerischen Wassergesetzes eingeleitet werden 
oder für die eine Genehmigungspflicht nach § 1 Abs. 2 
der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das 
Einleiten wassergefährdender Stoffe in Sammelkanali-
sationen und ihre Überwachung vom 27. September 
1985 (GVBl S. 634) in der jeweils geltenden Fassung 
entfällt, soweit die Stadt keine Einwendungen erhebt. 
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11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-

handlung in der Sammelkläranlage nicht den Mindest-
anforderungen nach § 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechen wird, 

- das wärmer als + 35° C ist, 
- das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-

weist, 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brenn-
wertkesseln, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brenn-
wertkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Buchst. b) 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rah-
men der Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann die Stadt in Einleitungsbedingun-
gen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge 
ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig ma-
chen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals der Entwässe-
rungsanlage oder zur Erfüllung der für den Betrieb der öffentlichen 
Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, insbesondere der Be-
dingungen und Auflagen des der Stadt erteilten wasserrechtlichen 
Bescheids erforderlich ist. 

(5) Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 und 
4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge 
wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der öf-
fentlichen Entwässerungsanlage geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Stadt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Er-
füllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 

(6) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absätze 
1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch 
die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder den Betrieb der 
öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wirkung verlieren. 
In diesem Fall hat er der Stadt eine Beschreibung nebst Plänen in 
doppelter Fertigung vorzulegen. Die Stadt kann die Einleitung der 
Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung der für den Ge-
wässerschutz zuständigen Sachverständigen. 

(6a) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuer-
ten Brennwertanlagen oder aus gasbefeuerten Brennwertanlagen über 
200 kW in die Entwässerungsanlage ein, ist er verpflichtet, das Kon-
densat zu neutralisieren und der Stadt über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung des zuständigen 
Kaminkehrermeisters oder eines fachlich geeigneten Unternehmers 
vorzulegen. 

(7) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem 
Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 
durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(8) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstücksent-
wässerungsanlage oder in die öffentliche Entwässerungsanlage gelan-
gen, ist die Stadt sofort zu verständigen. 

§ 16 
Abscheider 

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten wie z.B. Benzin, 
Benzol, Öle oder Fette mitabgeschwemmt werden können, sind in die 
Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und 
insoweit ausschließlich diese zu benutzen. 

(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei 
Bedarf entleert werden. Die Stadt kann den Nachweis der ordnungs-
gemäßen Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen. 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig 
Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten 
Abwassers geändert werden, ist der Stadt auf Verlangen nachzuwei-
sen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des 
§ 15 fallen. 

(2) Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch perio-
disch auf Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen lassen. Auf 
die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einlei-
tung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41c des 
Bayerischen Wassergesetzes vorliegt und die dafür vorgeschriebenen 
Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenüberwa-
chungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung, ordnungsgemäß 
durchgeführt und der Stadt vorgelegt werden. 

Die Stadt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Mess-
ergebnisse vorgelegt werden. 

(3) Die Beauftragten der Stadt und die Bediensteten der für die 
Gewässeraufsicht zuständigen Behörden können die anzuschließenden 
oder die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn dies zur Durch-
führung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erfor-
derlich ist. 

§ 18 
Haftung 

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden, die 
auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungs-
gemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässerungs-
einrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 
Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ergeben, nur dann, wenn einer 
Person, deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen be-
dient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die 
ordnungsgemäße Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage 
einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonderverein-
barung zuwiderhandelt, haftet der Stadt für alle ihr dadurch entstande-
nen Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, 
die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit 
dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu erneu-
ern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner. 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser 
über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Ei-
gentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlos-
senen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer 
Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes zu 
benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen, 
soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflä-
chen bestimmt sind. 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geld-
buße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang 
(§ 5) zuwiderhandelt, 

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 und 5 und § 
17 Abs. 1 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagefristen 
verletzt, 

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit der Her-
stellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 
beginnt, 

4. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwässer oder 
sonstige Stoffe in die öffentliche Entwässerungsanlage einlei-
tet oder einbringt. 

§ 21 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes. 

§ 22 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.10.2003 (ABl. Nr. 44 

vom 31.10.2003) außer Kraft. 

Eichstätt, 25.06.2010 
STADT EICHSTÄTT 
gez. Arnulf  N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 

 
 
147 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-

zung der Stadt Eichstätt für die Stadtteile Eichstätt, 
Landershofen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg, Was-
serzell und Wintershof (BGS-EWS) vom 25.06.2010 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. 
S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 6 des 
Gesetzes vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66) erlässt die Stadt Eichstätt 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung 
der Entwässerungseinrichtung für die Stadtteile Eichstätt, Landersho-
fen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg, Wasserzell und Wintershof 
einen Beitrag. 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare sowie für solche Grundstücke und befestigte 
Flächen erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwäs-
serungseinrichtung besteht, 

2. sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind, oder 

3. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
1. § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungs-

einrichtung angeschlossen werden kann, 
2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwässerungs-

einrichtung angeschlossen ist, 
3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinbarung. 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Tre-
ten dieser Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 
In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der 
Nutzung des Grundstücks vorgenommen, die beitragsrechtliche Aus-
wirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird bei anschließbaren Grundstücken i.S. von § 3 
Abs. 1 nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vor-
handenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksflä-
che wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten von mindestens 
2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) auf das 3-fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m², be-
grenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die an die Schmutzwasserableitung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbei-
trag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem 
Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der 
Grundstücksfläche als Geschossfläche anzusetzen. 

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen 
noch keine Beiträge geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch 
hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflächenvergrößerung für 
die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 
Grundstücksfläche. Gleiches gilt für alle sonstigen Veränderungen, 
die nach Absatz 2 für die Beitragsbemessung von Bedeutung sind. 

(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Ab-
satz 3 oder Absatz 4 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nach zu entrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist 
für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz 
abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.  

(7) Bei anschließbaren Grundstücken, bei denen nur Schmutzwas-
ser abgeleitet werden darf, wird der Beitrag nur aus der Geschossflä-
che berechnet. Fällt diese Beschränkung später weg, entsteht auch der 
Grundstücksflächenbeitrag. 
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§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke i.S. von § 3 
Abs. 1: 

a) pro m² Grundstücksfläche  1,99 € 
b) pro m² Geschossfläche  7,47 € 
(2) Bei einem Grundstück, für das vor dem 01.02.1996 eine Bei-

tragsschuld entstanden ist und für das eine Kostenerstattung für den 
gesamten Grundstücksanschluss (öffentlicher Straßengrund und Pri-
vatgrund) geleistet worden ist und bei dem im Falle der Schaffung 
zusätzlicher Geschossflächen kein weiterer Grundstücksanschluss 
verlegt werden muss oder die Kosten für einen weiteren Grundstücks-
anschluss im Wege der Sondervereinbarung vollständig vom Eigen-
tümer getragen werden, beträgt der Beitrag in den Fällen der Nacher-
hebung 

a) pro m² Grundstücksfläche  1,84 € 
b) pro m² Geschossfläche  7,22 € 
(2) Bei einem unbebauten Grundstück, für das vor dem 

01.02.1996 ein Beitrag, jedoch keine Kostenerstattung geleistet wor-
den ist, wird neben dem Kostenerstattungsanspruch aus § 8 für die 
nicht von der Nacherhebung erfassten Grundstücks- und Geschossflä-
chen ein zusätzlicher Beitrag wie folgt erhoben: 

a) pro m² Grundstücksfläche  0,16 € 
b) pro m² Geschossfläche  0,25 € 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. 

§ 7a 
Ablösung des Beitrages 

Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht 
abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 

§ 8 
Kosten der Grundstücksanschlüsse und Untersuchungen 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung 
der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 EWS ist mit Ausnahme des 
Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 
der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten. 

Die Kostentragung für weitere Grundstücksanschlüsse, die auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers hergestellt werden, ist vorher in 
einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. § 7 gilt entsprechend. 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 

§ 9 
Gebührenerhebung 

(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung Grundgebühren und von anschließbaren Grundstücken i.S. von § 
3 Abs. 1 Einleitungsgebühren. 

(2) Die Einleitungsgebühren werden nach einem getrennten Ge-
bührenmaßstab für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwas-
sermenge (Schmutzwassergebühr - § 10) und für die anfallende Nie-
derschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr - § 10a) erho-
ben. 

§ 9a 
Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken i.S. 
von § 3 Abs. 1 nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder dem Nenndurch-
fluss (Qn) entsprechend dem verwendeten Wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 
Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe des Dau-
erdurchflusses oder des Nenndurchflusses entsprechend der einzelnen 
verwendeten Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss 
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen 
zu können. 

(2) Die Grundgebühr beträgt entsprechend dem verwendeten Was-
serzähler 

Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3)  
bis   5 m³/h bis   8 m³/h 30,00 €/Jahr 
bis 20 m³/h bis 32 m³/h 38,00 €/Jahr 
über 20 m³/h über 32 m³/h 60,00 €/Jahr 

§ 10 
Einleitungsgebühr für Schmutzwasser 

(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge des Schmutzwassers berechnet, das 
der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. 

Die Gebühr beträgt 1,87 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
(2) Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 

Wasserversorgungseinrichtung zugeleiteten Frischwassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 3 
ausgeschlossen ist. 

Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Was-
sermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch 
geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebühren-
pflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für 
jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 15 m³/Jahr als nachge-
wiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichti-
gen; er kann durch Vorlage eines Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden.  

Die Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Sie sind 
von der Stadt zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-

möglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Was-

ser. 
(4) Beim Abzug von Wassermengen für den Viehbestand (Abs. 2) 

wird der Gebührenberechnung nach Abs. 1 eine Mindestabwasser-
menge für jede Person von 20 m³/Jahr zugrunde gelegt. Maßgebend 
für die Berechnung der Mindestabwassermenge ist die Zahl der Per-
sonen am 01. Januar, die das angeschlossene Grundstück bewohnen. 
Änderungen, die nach dem Tage der Feststellung der Personenzahl 
eintreten, werden nicht berücksichtigt. 

(5) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser 
(z.B. Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) aus Niederschlagswas-
sernutzungsanlagen nach § 10a Abs. 4 (d.h. Notüberlauf und Spei-
chervolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² angeschlossene Fläche 
sowie eine Mindestgröße von 2 m³) wird, solange der Gebühren-
schuldner keine geeigneten Messeinrichtungen angebracht hat, die  
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Schmutzwassermenge pauschal um 15 m³ pro Jahr je angefangene 50 
m² der an die Regenwassernutzungsanlage angeschlossenen Fläche 
erhöht. Bei ausschließlicher Nutzung von Niederschlagswasser aus 
Zisternen zur Gartenbewässerung unterbleibt ein Schmutzwasserauf-
schlag. 

§ 10a 
Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser 

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebau-
ten und befestigten (versiegelten) Teilflächen der angeschlossenen 
Grundstücke (abgerundet auf volle m²) von denen aus Niederschlags-
wasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. 
Die Gebühr beträgt 0,39 €/m² versiegelte Teilfläche. Maßgebend für 
die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zu-
stand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit ei-
nem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der 
Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versie-
gelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) wasserundurchlässige Befestigungen: 
 Asphalt, Beton, Pflaster mit Fugenverguss 
 oder auf Beton verlegt Faktor  1,0 
b) wasser(teil)durchlässige Befestigungen: 
 Pflaster ohne Fugenverguss auf Sand 
 oder auf Kies verlegt Faktor 0,6 
 Kies- oder Schotterflächen Faktor 0,2 
 Rasengittersteine Faktor 0,0 
c) sonstige Befestigungen: 
 Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0 
 Kiesschüttdächer Faktor 0,5 
 Gründächer Faktor  0,3 
 Für Tiefgaragendächer gilt Buchstabe c) entsprechend. 
d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 

Versiegelungsart nach Buchstaben a) - c), welcher der betreffenden 
Befestigung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am 
nächsten kommt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-
wasser versickert wird (z.B. durch eine Sickermulde, Rigolenversicke-
rung, Sickerschacht) und mit Notüberlauf der Entwässerungseinrich-
tung zugeführt wird, werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur 
mit einer pauschal reduzierten Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. 
der Fläche berücksichtigt. Dies gilt allerdings nur für Versickerungs-
anlagen, die ein Stauvolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² ange-
schlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese Versicke-
rungsanlagen beträgt 2 m³. 

(4) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-
wasser über eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) mit 
Notüberlauf der Entwässerungseinrichtung zugeführt wird, werden im 
Rahmen der Gebührenbemessung nur mit einer pauschal reduzierten 
Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. der Fläche berücksichtigt, 
wenn das dort anfallende Niederschlagswasser (z.B. Toilettenanlagen, 
Waschmaschinen u.ä.) ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb 
als Brauchwasser genutzt wird. Eine Niederschlagswassergebühr aus 
50 v.H. der Fläche wird bei ausschließlicher Nutzung von Nieder-
schlagswasser aus Zisternen nach Satz 1 zur Gartenbewässerung 
berücksichtigt.  

Die Abzüge gelten allerdings nur für Niederschlagswassernut-
zungsanlagen, die ein Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 50 
m² angeschlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese 
Niederschlagswassernutzungsanlagen beträgt 2 m³. 

(5) Die Ermittlung der bebauten und befestigten Flächen hat durch 
den Gebührenschuldner zu erfolgen. Hierzu hat der Gebührenschuld-
ner der Stadt einen Lageplan bekannt zu geben. Im Lageplan sind die 
Flurnummern sowie farblich die bebauten und befestigten Flächen zu 
kennzeichnen. Dies gilt auch für Niederschlagswasserversickerungs- 
und Niederschlagswassernutzungsanlagen i.S.d. Abs. 3 und Abs. 4. 
Ebenso sind die notwendigen Maße für die Berechnung der Flächen 
einzutragen. Änderungen sind in gleicher Form der Stadt mitzuteilen. 
Die Stadt behält sich vor, diese Angaben nachzuprüfen. 

(6) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 
trotz schriftlicher Erinnerung mit Fristsetzung nicht nach, wird die 
Fläche gemäß Abs. 1 von der Stadt festgesetzt. 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenschuld für die Einleitung von Schmutzwasser (§ 
10) entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungs-
einrichtung. 

(2) Die Gebührenschuld für die Einleitung von Niederschlagswas-
ser (§ 10a) entsteht mit Beginn des Monats, in dem Niederschlagswas-
ser aus dem Grundstück in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet 
wird. 

(3) Die Grundgebührenschuld (§ 9a) für anschließbare Grundstü-
cke i.S. von § 3 Abs. 1 entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die 
Stadt teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im 
Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren-
schuld neu. 

§ 12 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch 
der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. Mehrere 
Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Die Einleitung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühr 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1. jeden Monats Voraus-
zahlungen in Höhe eines Zwölftels der Jahresabrechnung des Vorjah-
res zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die 
Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresge-
samteinleitung fest. 

§ 14 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt 
für die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.02.2006 (Abl. Nr. 9 

vom 03.03.2006) außer Kraft. 

Eichstätt, 25.06.2010 
STADT EICHSTÄTT 
gez. Arnulf  N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 

 
 
148 Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der 

Stadt Eichstätt für den Stadtteil Buchenhüll (Entwässe-
rungssatzung-EWS) vom 25.06.2010 

Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 
der Gemeindeordnung, Art. 41b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Was-
sergesetzes erlässt die Stadt Eichstätt folgende Entwässerungssatzung-
EWS: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Sat-
zung eine Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung für den 
Stadtteil Buchenhüll. 
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(2) Art und Umfang der Entwässerungsanlage bestimmt die Stadt. 
(3) Zur Entwässerungsanlage gehören auch die im öffentlichen 

Straßengrund liegenden Grundstücksanschlüsse bis zur Grenze der 
anzuschließenden Grundstücke. 

§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit 
rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlasse-
nen Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren ding-
lich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung: 

Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in 
seinen Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließt. 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser einschließlich Jauche 
und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; 
nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das menschliche 
Fäkalabwasser. 

Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Re-
genwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke, wie z.B. Regen-
becken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von 
Schmutzwasser. 

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt. 

Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von 
Niederschlagswasser. 

Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Ka-
nälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer. 

Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle)  sind die Leitungen 
vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines 
Grundstücks, die dem Ableiten des Abwassers dienen, bis einschließ-
lich des Kontrollschachts. 

Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasser-
abflusses und für die Entnahme von Abwasserproben. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässerungsan-
lage einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auf solche 
Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen werden. Der Grund-
stückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Stadt.  

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 
ohne weiteres von der öffentlichen Entwässerungsanlage 
übernommen werden kann und besser von demjenigen be-
handelt wird, bei dem es anfällt; 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 
möglich ist. 

(4) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, 
wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Sied-
lungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, 
soweit die Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Nieder-
schlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die Stadt kann hiervon 
Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Nie-
derschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, be-
baute Grundstücke an die öffentliche Entwässerungsanlage anzu-
schließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch 
unbebaute Grundstücke an die öffentliche Entwässerungsanlage anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anla-
gen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder 
vorübergehend vorhanden sind. 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwas-
sereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss 
der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus hergestellt 
sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-
forderung durch die Stadt innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzu-
stellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-
wasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle 
Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzu-
reichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung 
berechtigt oder verpflichtet, so kann die Stadt durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden von der Stadt hergestellt, 
angeschafft, verbessert, erneuert, verändert, beseitigt und unterhalten. 
Die Stadt kann, soweit die Grundstücksanschlüsse nicht nach § 1 Abs. 
3 Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, auf Antrag zulassen oder 
von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den 
Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, anschafft, verbes-
sert, erneuert, verändert, beseitigt und unterhält; die §§ 10 mit 12 
gelten entsprechend. 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 26 vom 02.Juli 2010 Seite:  10 

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal 
anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstückseigentümer 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die 
Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbau-
werken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, 
soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nach den aner-
kannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten 
und zu ändern ist. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grund-
stückskläranlage zu versehen, wenn das Abwasser keiner Sammel-
kläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem an-
zuschließenden Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil der Grund-
stücksentwässerungsanlage. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kon-
trollschacht vorzusehen. Die Stadt kann verlangen, dass anstelle oder 
zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 

(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann die Stadt 
vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebean-
lage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese 
Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer den 
Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des 
Kanalsystems nicht möglich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat 
sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 
geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Ferti-
gung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 
1:1000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen 
der Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 2 die 
Grundstückskläranlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwäs-
serungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Nor-
mal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte, Gefälle und Material der Kanäle, Schächte, 
höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 
- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner 

auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst 
werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmateri-
als, der Erzeugnisse, 

- die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten 

bestimmten Abwassers, 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-

lung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisa-
tion, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen, durch den 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehand-
lung beabsichtigten Einrichtungen. 

Die Pläne haben den bei der Stadt aufliegenden Planmustern 
zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und 
Planfertigern zu unterschreiben. 

(2) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen, ist das 
der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Andernfalls setzt die Stadt dem Bauherrn unter Angabe 
der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten 
Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt be-
gonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbeson-
dere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt 
durch die Zustimmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann die Stadt 
Ausnahmen zulassen. 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-

lage 
(1) Die Grundstückseigentümer haben der Stadt den Beginn des 

Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsar-
beiten oder des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen 
und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr 
in Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn 
innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Stadt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Alle Lei-
tungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt 
werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen. 

(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist 
durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung der 
Mängel ist der Stadt zur Nachprüfung anzuzeigen. 

(5) Die Stadt kann verlangen, dass die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb genommen wer-
den. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig gemacht 
werden, dass seitens des vom Grundstückseigentümer beauftragten 
Unternehmers eine Bestätigung über die Dichtigkeit und Funktionsfä-
higkeit der Anlagen vorgelegt wird. 

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch die Stadt befreien den Grundstücks-
eigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

§ 12 
Überwachung 

(1) Die Stadt ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen je-
derzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen und Messungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn die Stadt sie nicht selbst unterhält. Zu diesem 
Zweck sind den Beauftragten der Stadt, die sich auf Verlangen aus-
zuweisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewäh-
ren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstücks-
eigentümer werden davon vorher möglichst verständigt; das gilt nicht 
für Probeentnahmen und Abwassermessungen. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu 
unterhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von 
zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzu-
stand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit untersuchen 
und festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. Über die durchgeführ-
ten Untersuchungen und über die Mängelbeseitigung ist der Stadt eine 
Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Die 
Stadt kann darüber hinaus jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
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stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand ge-
bracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der öffentlichen Entwässerungsanlage und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt. 

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zuge-
führt, kann die Stadt den Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit 
für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach 
Art. 41c des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vorliegt und die 
danach vorgeschriebenen Überwachungseinrichtungen - insbesondere 
in Vollzug der Abwassereigenüberwachungsverordnung vom 9. De-
zember 1990 (GVBl S. 587) in der jeweils geltenden Fassung - einge-
baut, betrieben und für eine ordnungsgemäße städtische Überwachung 
zur Verfügung gestellt werden. 

(4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an 
den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbe-
handlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen. 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für 
die Benutzer der Grundstücke. 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Betrieb zu set-
zen, sobald ein Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen ist; das gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, sobald 
die Abwässer einer ausreichenden Sammelkläranlage zugeführt wer-
den. Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind, wenn sie 
den Bestimmungen der §§ 9 und 11 nicht entsprechen, in dem Umfang 
außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück an die öffentliche 
Entwässerungsanlage anzuschließen ist. 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regen-
wasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden 
kann, bestimmt die Stadt. 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht 
eingeleitet oder eingebracht werden, die 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-
sundheit beeinträchtigen, 

- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die ange-
schlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen, 

- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behin-
dern oder beeinträchtigen, 

- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtneri-
sche Verwertung des Klärschlamms erschweren oder ver-
hindern oder 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-
wässer, auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, 

Benzol, Öl 
2. Infektiöse Stoffe, Medikamente 
3. radioaktive Stoffe 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers 
führen, Lösemittel 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstun-
gen, Gase oder Dämpfe verbreiten können 

6. Grund- und Quellwasser 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, 

Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, 
Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Si-
lagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke 

9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehand-
lungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen und 
Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur 
Beseitigung der Fäkalschlämme 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder ei-
ner krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgut-
verändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, 
wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasser-
stoffe, polycyclische Aromaten, Phenole. 
Ausgenommen sind 
a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 

der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und deren 
Einleitung die Stadt in den Einleitungsbedingungen 
nach Absatz 3 zugelassen hat; 

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach Art. 41c 
des Bayerischen Wassergesetzes eingeleitet werden 
oder für die eine Genehmigungspflicht nach § 1 Abs. 2 
der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das 
Einleiten wassergefährdender Stoffe in Sammelkanali-
sationen und ihre Überwachung vom 27. September 
1985 (GVBl S. 634) in der jeweils geltenden Fassung 
entfällt, soweit die Stadt keine Einwendungen erhebt. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
-  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-

handlung in der Sammelkläranlage nicht den Mindest-
anforderungen nach § 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechen wird, 

- das wärmer als + 35° C ist, 
- das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-

weist, 
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brenn-
wertkesseln, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brenn-
wertkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Buchst. b) 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rah-
men der Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann die Stadt in Einleitungsbedingun-
gen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge 
ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig ma-
chen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals der Entwässe-
rungsanlage oder zur Erfüllung der für den Betrieb der öffentlichen 
Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, insbesondere der Be-
dingungen und Auflagen des der Stadt erteilten wasserrechtlichen 
Bescheids erforderlich ist. 

(5) Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 und 
4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge 
wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der öf-
fentlichen Entwässerungsanlage geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Stadt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Er-
füllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 

(6) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absätze 
1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch 
die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder den Betrieb der 
öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wirkung verlieren. 
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In diesem Fall hat er der Stadt eine Beschreibung nebst Plänen in 
doppelter Fertigung vorzulegen. Die Stadt kann die Einleitung der 
Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung der für den Ge-
wässerschutz zuständigen Sachverständigen. 

(6a) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuer-
ten Brennwertanlagen oder aus gasbefeuerten Brennwertanlagen über 
200 kW in die Entwässerungsanlage ein, ist er verpflichtet, das Kon-
densat zu neutralisieren und der Stadt über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung des zuständigen 
Kaminkehrermeisters oder eines fachlich geeigneten Unternehmers 
vorzulegen. 

(7) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem 
Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 
durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(8) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstücksent-
wässerungsanlage oder in die öffentliche Entwässerungsanlage gelan-
gen, ist die Stadt sofort zu verständigen. 

§ 16 
Abscheider 

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten wie z.B. Benzin, 
Benzol, Öle oder Fette mitabgeschwemmt werden können, sind in die 
Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und 
insoweit ausschließlich diese zu benutzen. 

(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei 
Bedarf entleert werden. Die Stadt kann den Nachweis der ordnungs-
gemäßen Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen. 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig 
Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten 
Abwassers geändert werden, ist der Stadt auf Verlangen nachzuwei-
sen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des 
§ 15 fallen. 

(2) Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch perio-
disch auf Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen lassen. Auf 
die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einlei-
tung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41c des 
Bayerischen Wassergesetzes vorliegt und die dafür vorgeschriebenen 
Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenüberwa-
chungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung, ordnungsgemäß 
durchgeführt und der Stadt vorgelegt werden. 

Die Stadt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Mess-
ergebnisse vorgelegt werden. 

(3) Die Beauftragten der Stadt und die Bediensteten der für die 
Gewässeraufsicht zuständigen Behörden können die anzuschließenden 
oder die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn dies zur Durch-
führung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erfor-
derlich ist. 

§ 18 
Haftung 

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden, die 
auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungs-
gemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässerungs-
einrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 
Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ergeben, nur dann, wenn einer 
Person, deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen be-
dient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die 
ordnungsgemäße Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage 
einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonderverein-
barung zuwiderhandelt, haftet der Stadt für alle ihr dadurch entstande-

nen Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, 
die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit 
dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu erneu-
ern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner. 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser 
über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Ei-
gentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlos-
senen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer 
Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes zu 
benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen, 
soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflä-
chen bestimmt sind. 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geld-
buße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang 
(§ 5) zuwiderhandelt, 

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 und 5 und § 
17 Abs. 1 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagefristen 
verletzt, 

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit der Her-
stellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 
beginnt, 

4. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwässer oder 
sonstige Stoffe in die öffentliche Entwässerungsanlage einlei-
tet oder einbringt. 

§ 21 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes. 

§ 22 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.10.2003 (ABl. Nr. 44 

vom 31.10.2003) außer Kraft. 

Eichstätt, 25.06.2010 
STADT EICHSTÄTT 
gez. Arnulf  N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 
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149 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Eichstätt für den Stadtteil Buchenhüll 
(BGS-EWS) vom 25.06.2010 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. 
S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 6 des 
Gesetzes vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66) erlässt die Stadt Eichstätt 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung 
der Entwässerungseinrichtung für den Stadtteil Buchenhüll einen 
Beitrag. 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare sowie für solche Grundstücke und befestigte 
Flächen erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Ent-
wässerungseinrichtung besteht, 

2. sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind, oder 

3. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
1. § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die Ent-

wässerungseinrichtung angeschlossen werden kann, 
2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwässe-

rungseinrichtung angeschlossen ist, 
3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinbarung. 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Tre-
ten dieser Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 
In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der 
Nutzung des Grundstücks vorgenommen, die beitragsrechtliche Aus-
wirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird bei anschließbaren Grundstücken i.S. von § 3 
Abs. 1 nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vor-
handenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksflä-
che wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten von mindestens 
2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) auf das 3-fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m², be-
grenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die an die Schmutzwasserableitung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbei-
trag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-

stücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem 
Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der 
Grundstücksfläche als Geschossfläche anzusetzen. 

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen 
noch keine Beiträge geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch 
hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflächenvergrößerung für 
die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 
Grundstücksfläche. Gleiches gilt für alle sonstigen Veränderungen, 
die nach Absatz 2 für die Beitragsbemessung von Bedeutung sind. 

(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Ab-
satz 3 oder Absatz 4 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nach zu entrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist 
für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz 
abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.  

(7) Bei anschließbaren Grundstücken, bei denen nur Schmutzwas-
ser abgeleitet werden darf, wird der Beitrag nur aus der Geschossflä-
che berechnet. Fällt diese Beschränkung später weg, entsteht auch der 
Grundstücksflächenbeitrag. 

§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke i.S. von § 
3 Abs. 1: 

a) pro m² Grundstücksfläche  2,08 € 
b) pro m² Geschossfläche  20,87 € 
(2) Bei einem Grundstück, für das vor dem 01.02.1996 eine 

Beitragsschuld entstanden ist und für das eine Kostenerstattung für 
den gesamten Grundstücksanschluss (öffentlicher Straßengrund und 
Privatgrund) geleistet worden ist und bei dem im Falle der Schaffung 
zusätzlicher Geschossflächen kein weiterer Grundstücksanschluss 
verlegt werden muss oder die Kosten für einen weiteren Grundstücks-
anschluss im Wege der Sondervereinbarung vollständig vom Eigen-
tümer getragen werden, beträgt der Beitrag in den Fällen der Nacher-
hebung 

a) pro m² Grundstücksfläche  1,90 € 
b) pro m² Geschossfläche  20,34 € 
(2) Bei einem unbebauten Grundstück, für das vor dem 

01.02.1996 ein Beitrag, jedoch keine Kostenerstattung geleistet wor-
den ist, wird neben dem Kostenerstattungsanspruch aus § 8 für die 
nicht von der Nacherhebung erfassten Grundstücks- und Geschossflä-
chen ein zusätzlicher Beitrag wie folgt erhoben: 

a) pro m² Grundstücksfläche  0,17 € 
b) pro m² Geschossfläche  0,53 € 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. 

§ 7a 
Ablösung des Beitrages 

Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht 
abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach 
der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 

§ 8 
Kosten der Grundstücksanschlüsse und Untersuchungen 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung 
der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 EWS ist mit Ausnahme des 
Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 
der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten. 
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Die Kostentragung für weitere Grundstücksanschlüsse, die auf 
Wunsch des Grundstückseigentümers hergestellt werden, ist vorher in 
einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. § 7 gilt entsprechend. 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 

§ 9 
Gebührenerhebung 

(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung Grundgebühren und von anschließbaren Grundstücken i.S. von § 
3 Abs. 1 Einleitungsgebühren. 

(2) Die Einleitungsgebühren werden nach einem getrennten Ge-
bührenmaßstab für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwas-
sermenge (Schmutzwassergebühr - § 10) und für die anfallende Nie-
derschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr - § 10a) erho-
ben. 

§ 9a 
Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken i.S. 
von § 3 Abs. 1 nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder dem Nenndurch-
fluss (Qn) entsprechend dem verwendeten Wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 
Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe des Dau-
erdurchflusses oder des Nenndurchflusses entsprechend der einzelnen 
verwendeten Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss 
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen 
zu können. 

(2) Die Grundgebühr beträgt entsprechend dem verwendeten Was-
serzähler 

Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3)  
bis   5 m³/h bis   8 m³/h 30,00 €/Jahr 
bis 20 m³/h bis 32 m³/h 38,00 €/Jahr 
über 20 m³/h über 32 m³/h 60,00 €/Jahr 

§ 10 
Einleitungsgebühr für Schmutzwasser 

(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge des Schmutzwassers berechnet, das 
der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. 

Die Gebühr beträgt 1,87 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
(2) Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 

Wasserversorgungseinrichtung zugeleiteten Frischwassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 3 
ausgeschlossen ist. 

Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Was-
sermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch 
geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebühren-
pflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für 
jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 15 m³/Jahr als nachge-
wiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichti-
gen; er kann durch Vorlage eines Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden.  

Die Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Sie sind 
von der Stadt zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-

möglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Was-

ser. 
(4) Beim Abzug von Wassermengen für den Viehbestand (Abs. 2) 

wird der Gebührenberechnung nach Abs. 1 eine Mindestabwasser-
menge für jede Person von 20 m³/Jahr zugrunde gelegt. Maßgebend 
für die Berechnung der Mindestabwassermenge ist die Zahl der Per-
sonen am 01. Januar, die das angeschlossene Grundstück bewohnen. 
Änderungen, die nach dem Tage der Feststellung der Personenzahl 
eintreten, werden nicht berücksichtigt. 

(5) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser 
(z.B. Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) aus Niederschlagswas-
sernutzungsanlagen nach § 10a Abs. 4 (d.h. Notüberlauf und Spei-
chervolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² angeschlossene Fläche 
sowie eine Mindestgröße von 2 m³) wird, solange der Gebühren-
schuldner keine geeigneten Messeinrichtungen angebracht hat, die 
Schmutzwassermenge pauschal um 15 m³ pro Jahr je angefangene 50 
m² der an die Regenwassernutzungsanlage angeschlossenen Fläche 
erhöht. Bei ausschließlicher Nutzung von Niederschlagswasser aus 
Zisternen zur Gartenbewässerung unterbleibt ein Schmutzwasserauf-
schlag. 

§ 10a 
Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser 

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebau-
ten und befestigten (versiegelten) Teilflächen der angeschlossenen 
Grundstücke (abgerundet auf volle m²) von denen aus Niederschlags-
wasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. 
Die Gebühr beträgt 0,27 €/m² versiegelte Teilfläche. Maßgebend für 
die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zu-
stand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit ei-
nem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der 
Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versie-
gelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) wasserundurchlässige Befestigungen: 
 Asphalt, Beton, Pflaster mit Fugenverguss 
 oder auf Beton verlegt Faktor 1,0 
b) wasser(teil)durchlässige Befestigungen: 
 Pflaster ohne Fugenverguss auf Sand 
 oder auf Kies verlegt Faktor 0,6 
 Kies- oder Schotterflächen Faktor 0,2 
 Rasengittersteine Faktor 0,0 
c) sonstige Befestigungen: 
 Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0 
 Kiesschüttdächer Faktor 0,5 
 Gründächer Faktor  0,3 
 Für Tiefgaragendächer gilt Buchstabe c) entsprechend. 
d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 

Versiegelungsart nach Buchstaben a) - c), welcher der betref-
fenden Befestigung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässig-
keitsgrad am nächsten kommt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-
wasser versickert wird (z.B. durch eine Sickermulde, Rigolenversicke-
rung, Sickerschacht) und mit Notüberlauf der Entwässerungseinrich-
tung zugeführt wird, werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur 
mit einer pauschal reduzierten Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. 
der Fläche berücksichtigt. Dies gilt allerdings nur für Versickerungs-
anlagen, die ein Stauvolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² ange-
schlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese Versicke-
rungsanlagen beträgt 2 m³. 

(4) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-
wasser über eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) mit 
Notüberlauf der Entwässerungseinrichtung zugeführt wird, werden im 
Rahmen der Gebührenbemessung nur mit einer pauschal reduzierten 
Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. der Fläche berücksichtigt, 
wenn das dort anfallende Niederschlagswasser (z.B. Toilettenanlagen, 
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Waschmaschinen u.ä.) ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb 
als Brauchwasser genutzt wird. Eine Niederschlagswassergebühr aus 
50 v.H. der Fläche wird bei ausschließlicher Nutzung von Nieder-
schlagswasser aus Zisternen nach Satz 1 zur Gartenbewässerung 
berücksichtigt.  

Die Abzüge gelten allerdings nur für Niederschlagswassernut-
zungsanlagen, die ein Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 50 
m² angeschlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese 
Niederschlagswassernutzungsanlagen beträgt 2 m³. 

(5) Die Ermittlung der bebauten und befestigten Flächen hat durch 
den Gebührenschuldner zu erfolgen. Hierzu hat der Gebührenschuld-
ner der Stadt einen Lageplan bekannt zu geben. Im Lageplan sind die 
Flurnummern sowie farblich die bebauten und befestigten Flächen zu 
kennzeichnen. Dies gilt auch für Niederschlagswasserversickerungs- 
und Niederschlagswassernutzungsanlagen i.S.d. Abs. 3 und Abs. 4. 
Ebenso sind die notwendigen Maße für die Berechnung der Flächen 
einzutragen. Änderungen sind in gleicher Form der Stadt mitzuteilen. 
Die Stadt behält sich vor, diese Angaben nachzuprüfen. 

(6) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 
trotz schriftlicher Erinnerung mit Fristsetzung nicht nach, wird die 
Fläche gemäß Abs. 1 von der Stadt festgesetzt. 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenschuld für die Einleitung von Schmutzwasser (§ 
10) entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungs-
einrichtung. 

(2) Die Gebührenschuld für die Einleitung von Niederschlagswas-
ser (§ 10a) entsteht mit Beginn des Monats, in dem Niederschlagswas-
ser aus dem Grundstück in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet 
wird. 

(3) Die Grundgebührenschuld (§ 9a) für anschließbare Grundstü-
cke i.S. von § 3 Abs. 1 entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die 
Stadt teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im 
Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren-
schuld neu. 

§ 12 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch 
der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. Mehrere 
Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Die Einleitung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühr 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1. jeden Monats Voraus-
zahlungen in Höhe eines Zwölftels der Jahresabrechnung des Vorjah-
res zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die 
Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresge-
samteinleitung fest. 

§ 14 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt 
für die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18.03.2005 (Abl. Nr. 12 

vom 24.03.2005) außer Kraft. 
Eichstätt, 25.06.2010 
STADT EICHSTÄTT 
gez. Arnulf N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 

 
 
150 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eichstätt 

"Stadtwerke Eichstätt" 

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.04.2001 (GVBI. S. 140) erlässt die 
Stadt Eichstätt folgende 

Satzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eichstätt 
"Stadtwerke Eichstätt" 

§ 1 
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital 

(1) Die Stadtwerke der Stadt Eichstätt werden als organisatorisch, 
verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftli-
ches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) 
der Stadt Eichstätt geführt. 

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen Stadtwerke Eichstätt. Die 
Stadt tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen 
im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Firmenkurzbe-
zeichnung lautet SWE Eigenbetrieb. 

(3) Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 13.400.000 Euro. 
§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 
(1) Aufgabe der Stadtwerke ist die Versorgung des Stadtgebietes 

mit Strom, Gas, Wasser und Nahwärme, der Betrieb des Freibades, 
der öffentliche Personennahverkehr, das Betreiben von Parkeinrich-
tungen und eines Breitbandkabelnetzes sowie die Einrichtung und der 
Betrieb der öffentlichen Entwässerungseinrichtung. 

Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und 
Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der 
Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. 
Zur Förderung der Aufgaben der Stadtwerke kann sich die Stadt 
(Stadtwerke) im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen betei-
ligen. 

(2) Die Stadtwerke sind im Zusammenhang mit den Aufgaben 
nach Abs. 1 zuständig für die Erhebung von öffentlichen Abgaben 
nach den kommunalabgaberechtlichen Vorschriften - einschließlich 
des Erlasses von Bescheiden - (z.B. Beiträge, Gebühren, Kostener-
stattungen) und den diesen entsprechenden privatrechtlichen Entgelten 
(z.B. Baukosten- und Investitionskostenzuschüsse, Anschluss- und 
Leistungsentgelte) sowie für die Durchführung aller weiteren Maß-
nahmen im Vollzug. 

(3) Die Stadtwerke können im Rahmen der Gesetze die in Abs. 1 
bezeichneten Aufgaben auch für andere Gemeinden wahrnehmen. 

§ 3 
Für die Stadtwerke zuständige Organe 

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke sind:  
Werkleitung (§ 4)  
Werkausschuss (§ 5) 
Stadtrat (§ 6)  
Oberbürgermeister (§ 7)  
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§ 4 
Die Werkleitung 

(1) Die Werkleitung besteht aus einem Werkleiter. Der Werkleiter 
hat mindestens einen Stellvertreter. 

(2) Der Werkleiter ist gleichzeitig Geschäftsführer der Stadtwerke 
Eichstätt Versorgungs-GmbH. 

(3) Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Stadtwerke. 
Laufende Geschäfte sind insbesondere: 

1. Die selbständige verantwortliche Leitung der Stadtwerke 
einschließlich Organisation und Geschäftsleitung; 

2. Wiederkehrende Geschäfte, z.B. Werk- und Dienstver-
träge, Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 
sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, auch so-
weit die Gegenstände auf Lager genommen werden; 

3. der Abschluss von Verträgen mit Tarif- und Sonder-
vertragskunden; 

4. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung 
hierzu, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und 
Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten bis zu einem Geschäftswert von 50.000,-- Euro. 

5. die Erhebung von öffentlichen Abgaben und privatrechtli-
chen Entgelten im Sinne von § 2 Abs. 3 Ziffer 5; die An-
forderung von Vorschüssen und Vorauszahlungen, die 
Ablösung der Beträge sowie die Durchführung von 
Vollstreckungs- und Beitreibungsmaßnahmen; die Ent-
scheidung über Billigkeitsregelungen, soweit nicht der 
Werkausschuss zuständig ist (§ 5 Abs. 3 Nr. 7). 

(4) Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigen-
betrieb und führt die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb 
tätigen Angestellten und Arbeiter. Die Werkleitung ist auch zuständig 
für den Personaleinsatz.  

(5) Die Werkleitung ist zuständig für Personalangelegenheiten, die 
der Stadtrat nach Art. 88 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Art. 43 Abs. 2 GO auf 
die Werkleitung übertragen hat, insbesondere:  

a) Einstellung und Entlassung von Aushilfspersonal; 
b) Dienstrechtliche Maßnahmen; 
c) Gewährung von Reisekosten, Trennungsgeld und Um-

zugskosten bei Angestellten und Arbeitern; 
d) Gewährung von Zulagen, Zuwendungen und Zuschlägen 

an Angestellte und Arbeiter nach Maßgabe von Rechts- 
und Tarifvorschriften und staatlichen Verwaltungsanord-
nungen; 

e) Einrichtung von Fortbildungskursen sowie Durchführung 
von Fortbildungsmaßnahmen und Abordnung zu Fortbil-
dungsmaßnahmen. 

(6) Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Stadt-
werke die Beschlüsse des Stadtrates und des Werkausschusses ver-
waltungsmäßig vor. Stadtrat und Werkausschuss gewähren ihr in 
Angelegenheiten der Stadtwerke das Recht zum Vortrag. 

(7) In Angelegenheiten der Stadtwerke vertritt die Werkleitung, 
soweit es sich dabei um laufende Geschäfte handelt, die Stadt nach 
außen. 

(8) Die Werkleitung hat dem Oberbürgermeister und dem Werk-
ausschuss halbjährlich Zwischenberichte über die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermö-
gensplanes schriftlich vorzulegen.  

§ 5 
Zuständigkeit des Werkausschusses 

(1) Der Werkausschuss kann jederzeit von der Werkleitung über 
den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens Berichter-
stattung verlangen.  

(2) Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen 
Angelegenheiten der Stadtwerke tätig, die dem Beschluss des Stadt-
rates unterliegen.  

(3) Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss 
über alle Werksangelegenheiten, soweit nicht die Werkleitung (§ 4), 

der Stadtrat (§ 6) oder der Oberbürgermeister (§ 7) zuständig sind, 
insbesondere über:  

1. Erlass einer Dienstanweisung; 
2. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögenspla-

nes, die 10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag 
von 50.000,-- Euro übersteigen; 

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 S. 2 
EBV), soweit sie den Betrag von 50.000,-- Euro überstei-
gen; 

4. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung 
hierzu, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und 
Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten sowie die Gewährung von Darlehen, wenn der 
Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 50.000,-- 
Euro überschreitet, sowie die Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung 
hierzu;  

5. Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften 
sowie über den Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die 
einer Aufnahme von Darlehen wirtschaftlich gleichkom-
men, soweit sie den Betrag von 50.000,-- Euro über-
schreiten; 

6. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen 
des Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Ein-
zelfall 100.000,-- Euro übersteigt; 

7. Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtli-
chen Vergleichen, soweit der Gegenstandswert im Einzel-
fall mehr als 10.000,-- Euro beträgt; 

8. die Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit 
der Streitwert mehr als 10.000,-- Euro im Einzelfall be-
trägt; 

9. Personalangelegenheiten (Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO), so-
weit nicht der Stadtrat, der Oberbürgermeister oder die 
Werkleitung zuständig ist; 

10. den Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzu-
stellen und über die Behandlung des Ergebnisses zu ent-
scheiden; 

11. die Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an 
die Mitglieder der Werkleitung, deren Stellvertreter und an 
Bedienstete der Stadtwerke, die mit diesen verwandt sind.  

§ 6 
Zuständigkeit des Stadtrates 

(1) Der Stadtrat beschließt über: 
1. Erlass und Änderung der Betriebssatzung; 
2. Bestellung des Werkausschusses und seiner Mitglieder; 
3. Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberu-

fung des Werkleiters und seines Stellvertreters sowie Re-
gelung der Dienstverhältnisse; 

4. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes; 
5. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss; 
6. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung 

des Jahresgewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie 
Entlastung der Werkleitung; 

7. die Festsetzung allgemeiner Versorgungs- und Benut-
zungsbedingungen sowie allgemeiner Tarife, Gebühren 
und Beiträge; 

8. die Rückzahlung von Eigenkapital; 
9. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Stadt-

werke, insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben; 
10. die Änderung der Rechtsform der Stadtwerke. 

(2) Der Stadtrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegen-
heiten, für die der Werkausschuss zuständig ist, im Einzelfall an sich 
ziehen. 
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§ 7 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 

(1) Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Werkausschusses. 
Er ist Dienstvorgesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden Werk-
leitung und Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis stehenden 
Werkleitung. 

(2) Der Oberbürgermeister erlässt anstelle des Stadtrates und des 
Werkausschusses für die Stadtwerke dringliche Anordnungen und 
besorgt für diesen unaufschiebbare Geschäfte.  

§ 8 
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung 

Die Werkleitung kann mit Einverständnis des Oberbürgermeisters 
Fachdienststellen der Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung mit der 
Bearbeitung einschlägiger Geschäftsvorfälle betrauen. 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform; die 
Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen "Stadtwerke Eichstätt" 
durch den Vertretungsberechtigten.  

(2) Der Werkleiter unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertre-
tungszusatzes, sein Stellvertreter mit dem Zusatz "in Vertretung", 
andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz "im Auftrag". 

§ 10 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

(1) Die Stadtwerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
führen. Die Versorgung hat so gut und preiswert wie möglich zu 
erfolgen. Im übrigen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, soweit nicht 
Eigenbetriebe befreit sind.  

(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und 
die Erfolgsübersicht bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterschreiben und vorzulegen (§ 
25 EBV).  

§ 11 
Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke ist das Kalenderjahr.  
§ 12 

In Kraft treten 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt 
Eichstätt "Stadtwerke Eichstätt" vom 20.03.2002 sowie die Satzung 
zur Änderung der Betriebssatzung vom 19.07.2002, in Kraft ab 
29.03.2002 bzw. 27.07.2002, außer Kraft." 

Eichstätt, 25.06.2010 
STADT ElCHSTÄTT 
gez. Arnulf  N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 

 
 
151 Bekanntmachung über Widmung, Auf- und Abstufung 

von Straßen und Wegen (Lageplan als Anlage) 

Aufgrund des Beschlusses vom Stadtrat Eichstätt vom 24.06.2010 
wird die unter 1 aufgeführte Straße gemäß Art. 7 BayStrWG aufge-
stuft. 

1. Straßenbeschreibung: 

Straßenklasse alt: öffentlicher Feld- und Waldweg 
Straßenklasse neu: Ortsstraße 
Straßenname: Nähe Eichstätter Straße 
Fl.-Nr.: 4037-0-667/6 
Gemarkung: Wasserzell 
Anfangspunkt: an der Einmündung in die Kreisstraße Kr EI 

13 ''Eichstätter Straße'' zwischen den 
Grundstücken Fl.-Nrn. 7 und 587 

km: 0,000 

Endpunkt: an der Einmündung in die Bahnüberführung 
Fl.-Nr. 864 zwischen den Grundstücken Fl.-
Nrn. 7 und 585/4 

km: 0,030 
Länge in km: 0,030 
Gemeinde: Große Kreisstadt Eichstätt 
Landkreis: Eichstätt 

2. Träger der Straßenbaulast ist die Große Kreisstadt Eichstätt (km 
0,030). 

Eichstätt, 30.06.2010 
gez. Arnulf  N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Abstufung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: 
Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Große Kreisstadt Eichstätt) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 2007 
S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen die Abstufung Widerspruch 
einzulegen. 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-mail) 
ist unzulässig. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten. 

 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Sappen-
felder Gruppe 

152 Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und 
öffentliche Auflage der Haushaltssatzung 2010 des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sappenfel-
der Gruppe nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde 

Auf Grund der §§ 10 21,22 und 23 der Verbandssatzung und Art. 
41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung 
mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung hat der Zweckverband am 
14.06.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 
beschlossen, welche hiermit bekanntgemacht wird: 

I. 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festge-

setzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 456.250 Euro 
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und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 129.000 Euro 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen sind nicht vorgesehen. 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
Eine Betriebskosten- und Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  35.000,-- Euro 
festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

II. 
Das Landratsamt Eichstätt hat die Haushaltssatzung und den 

Haushaltsplan mit Schreiben vom 24.06.2010 Nr. 271/9410 rechtsauf-
sichtlich geprüft. 

III. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 

ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Sappenfelder Gruppe in Schönfeld, Lerchenweg 18, 
85132 Schernfeld zur Einsicht bereit. 
 
Schernfeld, 25.06.2010 
gez. L.   M a y i n g e r , 1. Vorsitzender 
 
 
Sparkasse Ingolstadt 

153 Aufgebot von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparur-
kunden 

Gemäß Art. 35 und 36 AGBGB wird hiermit auf Antrag der nach-
stehend aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen 
Sparkassenbuches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter 
Vorlegung der Urkunde binnen drei Monaten bei der Sparkasse Ingol 

stadt anzumelden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht 
vorgelegt, so wird das jeweilige Sparkassenbuch/die jeweilige Sparur-
kunde durch Beschluss des Vorstandes für kraftlos erklärt. 

Antragsteller Urkundennummer 
Cakli Arslan 3120081579 
Hertel Maria 3172996849 
Kürzinger Renate 3121437267 
Kürzinger Renate 3121336501 
Kürzinger Renate 3120296995 
Kürzinger Renate 3162548170 
Kürzinger Renate 3165115886 
Kürzinger Teresa 3165076229 
Kürzinger Teresa 3120027713 

Ingolstadt, 30.06.2010 
Sparkasse Ingolstadt 
gez. Johann  S c h ä f e r  Ursula  B r a u n  
 
 
 
Sparkasse Ingolstadt 

154 Aufgebot von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparur-
kunden 

Gemäß Art. 35 und 36 AGBGB wird hiermit auf Antrag der nach-
stehend aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen 
Sparkassenbuches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter 
Vorlegung der Urkunde binnen drei Monaten bei der Sparkasse Ingol-
stadt anzumelden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht 
vorgelegt, so wird das jeweilige Sparkassenbuch/die jeweilige Sparur-
kunde durch Beschluss des Vorstandes für kraftlos erklärt. 

Antragsteller Urkundennummer 
Kürzinger Renate und Emmeran 3165114798 

Ingolstadt, 30.06.2010 
Sparkasse Ingolstadt 
gez. Jürgen  W i t t m a n n ,  Vorstandsmitglied 
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Anlage zu Nr. 151 


